
Diskussion

Fur eın familıengerechtes Rentensystem
Fine Stellungnahme ZuUur sSozilalen Sicherung der Frau

Im etzten Heft informierten 017 über die Vorschläge der Parteı:en Kommissionsmitglied mitgearbeitet. Ineıiner Reihevon Sıtzungen
ZUYT Reform des Kentensystems(Aprıl 1980, 166-171). In- wurden allgemeine Fragen der Hınterbliebenenrente und SO712-

len Sicherung der Frau SOWIE zahlreiche Einzelprobleme erortert.zayıschen liegt eine ın Bonn merabschiedete Stellung-
nahme der Arbeitsgruppe ‚„ Soztale Sıcherung der Frau  : beim Die vorliegende Stellungnahme oll das Ergebnis dieser Diskus-
Kommissarıat der deutschen Bischöfe VOoT, die IDLV vollständig do- sıonen auf der Grundlage der ZUr eıt überschaubaren Daten -
humentieren. DerStellungnahme geht DOTr allem dıe Fragen SsammenfTassen! darstellen. S1e geht dabei VO  s den Erfordernissen
der Absicherung der Famuilze durch die Rentenversicherung, — aus, die die Gerechtigkeıit und Solidarıität stellen.
beiı sowohl Grundsdätze der Neuordnung 01€ Einzelfragen he- Das Bundesverfassungsgericht geht 1n seiınem Wıtwerrenten-Ur-
handelt wwerden. teıl VO bestimmten Entwicklungen 1n der Gesellschaft aUs, VO  -

denen cselbst Sagtl, diese seıen Grunde 1Ur sehr schwer
überblicken. Man könne ‚War ıne bestimmte Rıchtung erken-

Vorbemerkung NCNH, ob die Gesamtentwicklung jedoch gradlinig und rasch VCI-

laufe, das lasse sıch nıcht vorhersehnen (vgl Band 3 9 Seıte 191)
Das Bundesverfassungsgericht hat 1n seiınem Urteil VOoO Marz Der Gesetzgeber werde seıne Maßnahmen mıt al ihren ere-
975 dem SOgENANNICH Witwerrenten-Urteıl, den Gesetzgeber chenbaren und weniger berechenbaren Auswirkungen daraut

einstellen mussen. Viele Einflüsse famılıärer, gesellschaftlicher,aufgefordert, 1ne sachgerechtere Regelung der Wıtwen- bzw
der Wıtwerrente 1ın die Wege leıiten. Die gegenwärtige Rege- wirtschaftlicher und rechtlicher Art, VO  3 denen jeder einzelne
lung SCe1 ‚WAar 1mM Augenblick noch verfassungsgemäfß, 111l könne wıeder eiınem ständigen Wandel unterliege, seıen berücksich-
jedoch schon Jetzt voraussehen, dafß S1€e be] Fortdauer der be- tigen.
obachtenden Entwicklung 1n absehbarer Zeıt das Gebot Das edeute ber nıcht, dafß Ial auf langfristige 7Ziele verzichten
der Gleichbehandlung VO Mann und Frau (Art 3‚ Abs.2 ÜL könne. Im Gegenteil: Dıie Regelung über die Hınterbliebenen-
Grundgesetz) verstoßen werde. Das Urteil enthält ine Reihe VO  - FEn sel ihrer Bedeutung tür weıte Bevölkerungskreise
Hınvweısen, W1e€e dem abgeholfen werden könnte. Dabe:i wırd un! ıhrer beträchtlichen finanziellen Auswirkungen
ausdrücklich freigestellt, be] der bisherigen Systematık der Hın- kurzfristigen Versuchslösungen nıcht zugänglich, sondern MUsSsse
terbliebenenrente bleiben oder VO  — ıhr abzugehen und ganz auf längere Sıcht mıiıt der gebotenen Umsicht und auf wenıgstens
andere Krıterien als Voraussetzung tür eınen Anspruch auf Hın- einigermaßen gesicherten Grundlagen 1n die Wege geleitet WOEI-

terbliebenenrente einzuführen. Die Pläne ZU Autbau eıiner e1- den (vgl Band 99 Seıten 193 194) Die vorliegende Stellung-
genständigen Sıcherung der Frau 1n der Rentenversicherung sol- nahme konzentriert sıch auf einıge grundsätzliche Probleme und

stellt Beispiel] ausgewählter Einzelfragen onkrete Oriıientie-len 1ın diesem Zusammenhang berücksichtigt werden. Das
Bundesverfassungsgericht SeI7AE für die Neuordnung ine Frıist rungspunkte fur den 1n der Praxıs der nächsten Jahre eINZU-
bıs 7U Ablauf der kommenden Legislaturperiode (vgl Band 39 schlagenden Weg VOIL, hne dafß darum gehen kann, eın bıs
der amtliıchen Entscheidungssammlung, Seıten 169—-196, insbe- iın alle Einzelheiten ausgefächertes Neuordnungsmodell ZuUur —

sondere Seıten 1920 fortigen Verwirklichung 1n der Praxıs vorzulegen. Es wiırd WAar

Zur Vorbereitung dieser Neuordnung War VO  3 der Bundesregie- dabe;i auf das Gutachten der Sachverständigenkommissıion Bezug
Iung ıne Sachverständigenkommuissıon beim Bundesarbeitsmi- e  mM  9 zugleich aber versucht, über die Auseinandersetzung
nısterım eingerichtet worden, in der uch Mitglieder der beiden MIt den Ergebnissen des Gutachtens hınaus Krıterien entwık-

keln, die iın christlicher Sıcht besonderes Gewicht habengrofßen Kırchen vertreten Von seıten der katholischen
Kirche wurde Frau Dr. Löhe, Aachen, 1n die Kommıissıon eNT- Die Kırche fühlt sıch hierzu AaUuUsS ıhrer Mitverantwortung für
sandt, VO  - der evangelischen Kırche Frau Dr Kohleiss, Stuttgart. grundlegende Ordnungsfragen unserer Gesellschaft verpflichtet.
Aufgabe der Kommissıon W ar C3Iy ıne Problemanalyse erstel- Fuür den Bereich der Rentenversicherung kann jerbei wesent-

len und Lösungsmöglichkeiten ın Thesentorm erarbeıiten, „„dıe lıche, au dem kirchlichen Raum stammende Vorarbeiten beı
sıch 1 Rahmen der Weiterentwicklung der soz1alen Rentenver- früheren Reformen, insbesondere 1 Zusammenhang 90000 der
sicherung finanzıell uch Jangfristig verwir.  ıchen lassen“‘. Die Dynamısıerung der Altersrente, angeknüpft werden. Zur-
Kommiıissıon hat inzwischen eın Gutachten mıt „Vorschlägen ZUrFr wartıgen Diskussion dıe soz1iale Sicherung der Frau hat sıch
soz1ıalen Sicherung der Frau und der Hınterbliebenen“‘“ vorgelegt, schon sehr frühzeitig die Katholische Arbeitnehmerbewegung
auf das 1mM tolgenden mehrfach BezugCwerden oll mıt wertvollen Anregungen VOT allem ZUuU!r Anerkennung
(vgl den als Anlage beigefügten „Lösungsvorschlag der Kom- VO  - Erziehungszeiten Wort gemeldet. Inzwischen iDt we1l-
miıssıon““ Au dem amtlichen Gutachten der Sachverständigen- LERE Stellungnahmen aUsS dem katholischen Raum, ebenfalls mıiıt
kommissıon, veröffentlicht VO: Bundesarbeitsministerium). starker Betonung famılienpolıtischer Komponenten. Bezüglich
Auf seıten der katholischen Kıiırche 1St die Arbeit ıhres Kommıiıs- dieser Komponenten esteht 1n der 'Tat ıne dringende Notwen-
sionsmitgliedes durch die Arbeitsgruppe ‚‚Sozıale Sıcherung der digkeıt, der Rechnung tıragen eiınes der Hauptanliegen der
Frau  € beim Kommissarıat der deutschen Bischöte 1n Bonn be- Neuordnung der sozıalen Sıcherung der Frau seın sollte. Auch
gleitet worden. In dieser Arbeitsgruppe hat uch das evangelische die vorliegende Stellungnahme wıill gerade diesen Fragen eıinen
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Beıtrag eisten. Es versteht sıch VO  — selbst, daß bei alledem die der Bevölkerung als SelbstverständlichkeitguDenn W as

Durchsetzung der Gleichberechtigung VO Mannn und Frau der ware das Erwerbsleben ohne den Rückhalt der Famiuılie und ande-
unmıittelbare Ausgangspunkt 1St rerseıts, W as ware die Familie hne die Hılte der Erwerbsgesell-

schaft! FEınen besonders wichtigen Platz nımmt dabe;i die Siıcher-Zusammenfassung: Schon mehrfach hat die Kirche Problemen stellung der nıchterwerbstätigen Ehefrau und Mutter eınder Sozialversicherung StellungSIn der vorliegenden
Stellungnahme oll 1in der tür besonders wichtig gehaltenen Frage Hierdurch wiırd eın oroßer Teıl der dorge für ine aNgCMCSSCHC

Siıcherung der Haustrau und Mutter, die durch ıhre Tätıgkeit türder Absiıcherung der Famiulıie durch die Rentenversicherung Stel- die Familie nıcht 1N der Lage Wal, ine eıgene Rente aufzubauen,lung bezogen werden. Der Arbeitskreis „„Soziale Sıcherung der taktisch VO  — der Rentenversicherung Zu Recht wırdFrau  6 versucht 1€es autf der Grundlage der A eıt erreic  aren daher uch hierin schon eın Stück Anerkennung ıhrer Lebenslei-Daten und Fakten und der ZUuUr elt möglıchen Prognosen 1n der
Absıcht, ausgewählten Einzelfragen einıge konkretere Orı1- un: nıcht NUr für die Famıilie, sondern 11Ch für die Allgemein-

heit und ganz besonders uch für die Versichertengemeinschaftentierungspunkte für den ın den nächsten Jahren einzuschlagen- selbst gesehen.den Weg der VO Bundesverfassungsgericht geforderten Ande-
rungen der Rentenversicherung vorzustellen. Trotzdem ISt inzwischen vielen Fachleuten allgemeine

Meınung, dafß die Einbeziehung der Famiuilie ın die Rentenvers1i-
cherung bisher noch nıcht wirklich gelungen iSt: Die bisherigen
Regelungen greifen kurz, weıl die Tatıigkeit und Sorge der1 Allgemeine Bemerkungen Mutter für das heranwachsende ınd nıcht uch schon prinzıpiell
berücksichtigt wird.

Bedeutung der Rentenversicherung Eıne Reihe grundsätzlicher Schwierigkeiten, miıt denen die Famı-
lie heute auernd kämpfen hat, geht auf die verschiedenen

Dıie Sicherung des Krankheıt, Alters der AUS anderen Grundbedingungen für Famliıulie und Erwerbsgesellschaft ZUFüCK:
Gründen AaUuUsS dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Menschen die sıch im Laufe der eıt eiıner immer größeren Benachteili-
durch eın System, das die Rısıken und Lasten eıner solchen Vor- Sung der Familie entwickelt haben Das Rentenversicherungssy-

zwıschen den Generationen verteıilt, gehört den großen STteEeMmM vertieft diese Auswirkungen noch, indem den niıchter-
Errungenschaften sozıaler Rechtsstaatlichkeit. Das 1mM Laute der werbstätigen Ehegatten, der sıch ganz der Erziehung VO  s
eıt entstandene Rentenversicherungssystem hat sich 1M großen Kindern wıdmet, häufig also die nıchterwerbstätige Mutter, NUur
und YanzCch ewährt. Es War flexibel CNUuß, sıch NCUu ergeben- Rande, aber nıcht 1n seıner fur die Regeneratıon der Vers1-
den Notwendigkeiten aNnZUDasSsSCNH, WAar ber uch solide CNUß$, chertengemeinschaft unverzichtbaren Erziehungsleistung erfaßt

die Sıcherheit materielle Not 1MmM Alter gewährleisten Das mufß geandert werden. Eıne Reform des Rentenrechts MUu:
und damit ıne gute Vertrauensbasıis für den Arbeitnehmer hier Dies ertordert ıne Anrechnung VO  3 Erziehungs-bilden Die heutige Sozialversicherung nımmt Recht 1M öf- zeıten 1n der Rentenversicherung dergestalt, da{fß eın nıcht-
fentlichen Bewußtsein eınen bedeutenden Platz eın Sıe bietet erwerbstätiger Ehegatte, der ıne bestimmte Anzahl VO  — Kn
vermögensrechtliche Posıtionen, die fur die Mehrheit der Bevöl- dern CIZORCNH hat, einem Vollerwerbstätigen 1n bezug auf seıne
kerung die wichtigste und otft einz1ıge Grundlage ihrer Dasehinssı- Versorgung gleich steht (vgl 111 Damıt wırd dem Um-
cherung sınd. stand Rechnung9 dafß die Leistungsfähigkeit der Ver-
Das RKentensystem, W1€ sıch entwickelt hat, knüpft grundsätz- sıchertengemeinschaft VO  ; der Famiaıulıie miıtgetragen wiırd.
ıch das Arbeitsverhältnis Die Familie wırd LLUI insoweıt Aus einem solchen Ansatz 1St die 1n der heutigen Sıtuation der
berücksichtigt, als gegebenentalls Kinderzuschüsse ZUuUr Rente Famiıulıie nötıge Gegensteuerung gegenüber vielen, für die Familie
und nach dem Versicherungstfall des Todes Hınterbliebenenrente bedrohlichen Tendenzen der Gesellschaft entwickeln, Ten-
Z1Dt. denzen, die sıch etzten Endes auch den Ausfallerscheinungen,

W1€e S$1Ce schon heute der Kurve der Bevölkerungsentwicklung
Gleichberechtigung Mannn und Frau abgelesen werden können, deutlich zeıgen. Was dies für das -

ziale Netz auf die Dauer bedeuten mulfß, raucht dieser Stelle
Zu einıgen wichtigen Punkten genugen die bisherigen Regelun- nıcht näher ausgeführt werden.
gCn nıcht dem grundgesetzlichen Gebot der Gleichbehandlung
VO  - Mannn und Frau uch 1n der Rentenversicherung, insbe- Wahlmödglichkeit der egattensondere 1mM Hınblick darauf, daß grundsätzlıch 11UT die Wıtwe
und nıcht uch der Wıtwer Hınterbliebenenrente ekommt: S1e Nun sehen ‚War die ın der Diskussion betindlichen Modelle, Al-
erhält beim Tode ihres erwerbstätig gEWESCHNCH Mannes ine ternatıven und Varıanten eıner Neuordnung der sozıalen Sıche-
Rente In Söhe VO o der Rente des Mannes, dagegen NUur LUNg der Frau ine Anrechnung VO  S Kindererziehungszeiten VO  <
1MmM Ausnahmefall (vgl 111 a) bekanntlich 1St dies der Aus- Häufig wiırd dabei jedoch nıcht mıiıt der genügenden Deutlichkeit
gangspunkt der VO: Bundesverfassungsgericht ın seiınem Wıt- gesehen, daß ıne solche Anrechnung wirklıch 1n das Rentenver-
werrenten-Urteil geforderten generellen UÜberprüfung der Hın- sicherungssystem integriert werden MU: Die Anrechnung darf
terbliebenenversicherung. Es esteht iınzwischen weıtgehende nıcht als Ausnahme VO Beıtragssystem, sondern mu{ß als Er-
Eınıgkeit darüber, da{fß 1mM geltenden Rentenversicherungsrecht weıterung des Beitragssystems 1M Sınne eınes übergreifendenweıtere Ungleichbehandlungen VOoN Mann und Frau o1Dt, die 1M Generationenvertrages behandelt werden. Nur kann ıne
Zuge der Neuordnung beseitigt werden mussen. Umstritten sınd wirkliche Gleichbehandlung der sıch Erwerbstätigkeit und Kın-
allerdings Weg und Ausmafß der notwendiıgen orrekturen. dererziehung wıdmenden Ehegatten 1n bezug auf ihre Alters-

sicherung erreicht werden. Nur alßt sıch 1aber uch ıne
Rentenversicherung und Familie eigenständige und famılıenspeziıfische Hınterbliebenenrente

entwickeln. Eıne Rentenleistung eıgener Art, die nıcht mehr W1€e
SoWeıt INnNan heute schon VO  S eıner Einbeziehung der Familulie in bisher VO' Gedanken des Unterhaltsersatzes gepragt, sondern
die Rentenversicherung sprechen kann, wiırd diese Recht 1n familienspezifischen Gesichtspunkten ausgerichtet 1St, wird 1n
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entscheidendem Maße dazu beitragen, den Gedanken des Gene- hen Das bedeutet: Herstellung besserer Lebensbedingungen für
rationenvertrages 1mM System der Rentenversicherung Ver- die Famailie bei Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsat-
wir.  iıchen. Nur wiırd schließlich gelingen, den Ehegatten Zes für Mann und Frau, iırgend geht, Wahrung VO  e}
wirklich die ahl 7zwischen Erwerbstätigkeit und Kindererzie- Besitzständen, dies gerechtfertigt 11I1d notwendig 1St.
hung ermöglıchen. Der Erfolg der Rentenversicherungsr -
form wiırd Sanz entscheidend uch daran werden mus- Z Vierkinderfamilie
SCHy, ın welchem Maße gelungen 1St, diese ahl

gewährleisten. a) Bisher werden Zeıten der Kindererziehung bei der Rentenbe-
rechnung nıcht berücksichtigt. Der versicherungspflichtig be-
schäftigte Ehegatte ekommt miıt der hne Kiınder aUuS$S seınenFörderungspflicht des Staates Beıträgen ZUr Rentenversicherung eıne Rente, der nıcht vers1i-

Fıne ausreichende Förderung der Famliıulie uch in bezug auf die cherte Ehegatte jedoch, der Kinder aufzıeht, ekommt abgese-
Alterssicherung 1St etzten FEndes ıne Aufgabe des Staates. Das hen VO  — den Rechten aus der Versicherung se1nes Ehepartners
entspricht nıcht [1UT dem Gebot VO  — Artikel des Grundgesetzes, ıne solche Rente nıcht. Hıerin liegt eın Mangel, der Recht
Ehe und Familie dem besonderen Schutz und damit auch der be- vielfach beklagt worden 1St. Nahezu alle Modelle, Alternativen
sonderen Förderung der staatlichen Ordnung anzuvertrauen, und Varıanten eıiner Neuordnung der sozıialen Sicherung der Frau

sehen ın irgendeiner Form eıne Anrechnung VO  - Kindererzie-sondern erg1ıbt sıch uch aus allgemeinen Grundsätzen, WI1e€e sıe
TWa ın den Vorschriften der $ i® 321 des Sozialgesetzbuches hungszeiten VO  n

Es 1STt begrüßen, dafß uch der Lösungsvorschlag des Sach-ber die Aufgaben dieses Sozialgesetzbuches und die einzelnen
Rechte in besonderen Sıtuationen ZU Ausdruck kommen. Hın- verständigengutachtens die Anrechnung VO Kindererziehungs-
gewıesen se1 iınsbesondere auf 66 dieses Gesetzes, wonach derje- zeıten 1n der Rentenversicherung'enthält (vgl. Nr 127 des Gut-
nıge, der Kindern Unterhalt eisten hat oder eistet, eın Recht achtens). Dies stellt eınen beachtlichen Fortschritt gegenüber der
auf Minderung der adurch entstehenden wirtschaftlichen Bela- bisherigen Hinterbliebenenrente dar Zu bemängeln bleibt, daß

die in dem Lösungsvorschlag zuerkannten Beıtragszeıten nıchtStUNgECN hat. Die Neuregelung MU: dazu beitragen, dafß nıcht
beide Flternteile aus finanziellen Gründen erwerbstätig seın deutlich iın iıhrer familienspezifischen Verbundenheit BCSC-
mussen. hen werden. S1e erscheinen als lediglich isoliert nebeneinander
In dieser Rıchtung gehen LlCh die Anregungen des Bundesver- gewährte Einzelleistungen, als ginge eın Entgelt für e1n-
fassungsgerichts, 111a könne für die Hinterbliebenenrente uch zelne Erziehungsleistungen und nıcht ıne Gleichbehandlung
ganz andere Kriterien als bisher einführen: AZu denken ware VO  - Familien- und Erwerbstätigkeit. Abzulehnen 1St eiıne Ab-
1Wa daran, daß derjenıige überlebende Ehegatte Hınterbliebe- hängigkeit dahingehend, daß ıne Obergrenze für die Zahl der

insgesamt anzurechnenden Erziehungsjahre gebildet wiırd, Ww1e€enenrente erhalten soll, der durch Betreuung der Kınder oder eiıgene
Erwerbsunfähigkeit gehindert 1St oder SCWESCH iSt: überhaupt e1- dies VO  — einıgen Kommuissionsmitgliedern vorgeschlagen

1St (vgl Nr 12 7.b) ordenner Erwerbstätigkeit nachzugehen“‘ (vgl Band 39 Seıten 197
193) Es ware wünschen, dafß der Auftrag des Bundesverfas- C) Dıie Arbeitsgruppe „„Sozıale Siıcherung der Frau  €< eım Kom-
sungsgerichts, Benachteiligungen 1mM gegenwärtigen 5System der missarlat trıtt dafür eın, daß ıne Multter VO  —; vier Kindern WwW1ıe
Hinterbliebenenrente abzubauen, in eiınem derart umiassenden eıne Vollerwerbstätige dasteht, W as ihre Alterssicherung angeht.
Sınne verstanden werden würde. Der Normalfall dürfte heute liegen, dafß die FEheleute zunachst

beide erwerbstätig sınd, dafß dann Wwe1l Kınder geboren und
großgezogen werden, wobei eiıner der Elternteıile, Zzumeıst dieZusammenfassung Mutter, Hause bleibt, dafß spater annn jedoch wiıeder beide

Im Mittelpunkt der Neuordnung MUu: ıne bessere Sıcherung des Ehegatten erwerbstätig sınd. Letzteres wiırd Inan 1mM Normalfall
sıch der Kindererziehung wıdmenden Ehegatten, häufig also der uch Zzumuten können. Eıner Frau jedoch, die 1er Kinder grofß-

peEZORCN hat, sollte INnan dies nıcht Zumuten Es 1St eın Gebot derniıchterwerbstätigen Mutter, stehen. S1e tragt die Haupilast der
Regeneration der Versichertengemeinschaft, hne dafß 1€es bisher Gerechtigkeıt, sS$1e jedenfalls nıcht dazu zwıngen, hrer —

7zıalen Sicherung willen eın Arbeitsverhältnis anzunehmen. Dıiesausreichen gewürdigt und innerhalb des Beitrags- und Leıi-
STUNgSSYSTEMS aNSCMCSSCH berücksichtigt worden ware. Das auch dann nıcht, WEeNN S1e 1M Einzelf£all durchaus noch dazu 1n
MU: geändert werden. Eın gerechter Ausgleich ertordert die An- der Lage ware. Mıt der vollbrachten Erziehungsleistung hat S1€e
rechnung VO  - Erziehungszeıten dergestalt, daß eın nıchter- für die Versichertengemeinschaft ebensoviel geleistet W1e€e eın
werbstätiger Ehegatte, der 1ne bestimmte Anzahl VO  - Kındern Erwerbstätiger durch seıne Geldbeiträge. Beide sınd daher uch
erzieht, eiınem Vollerwerbstätigen ın bezug auf seıne Versorgung rentenmälßig gleichzustellen. Bei der Frage, WI1e die Kindererzie-
gleichgestellt 1St An dieser Gleichstellung 1St die Neuordnung hung Buche schlagen soll, ging die Arbeitsgruppe VO  3 folgen-

den Anhaltspunkten aus Die Durchschnittsarbeitszeit aller Ver-der sozıalen Sıcherung der Frau auszurichten. Im Interesse des
Generationenvertrages 1St iıne eigenständige und familienspezi- sicherten beträgt rund 38 Jahre Eıne Multter wiırd 1M allgemeinen
tische Rentenleistung eigener Art auIzubauen. Es wird entschei- bıs Zur Geburt ihres ersten Kindes Versicherungsjahre aufwel-
dend darauf ankommen, den Ehegatten die Wahlmöglichkeit sen Es bliebe Iso 1ın ihrer Rentenbiographie ıne Lücke VO rund
zwıschen Erwerbstätigkeit und Kindererziehung gewährlei- Versicherungsjahren. Sıeht INnan als den Zeitraum, 1in dem sıch
sten ıne Multter dem ınd besonders wıdmet, die ersten sıeben LLe-

bensjahre d wiırd diese Lücke durch die Erziehung VO  —

Kindern vollständig ausgefüllt. Dıies sollte als Orıentierungs-
marke ANSCHOMMECN werden.

. Grundsätze eıner Neuordnung Hat der die Kıiınder erziehende Ehegatte mehr als 1er Kinder
erziehen oder übt aneben ine Erwerbstätigkeit aus, kommt

Ziel der Neuordnung mu{fß seın, das geltende Rentenversiche- iıhm das selbstverständlich zusätzlich ZUgute.
rungssyStem einıgen entscheidenden Stellen gerechter Zusammenfassung: Im Mittelpunkt aller Bemühungen mMu das
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sıeht. Diese Funktion könnte die Hinterbliebenenrente ın derBestreben stehen, einen Ehegatten, der vier Kinder großgezogen
hat,; eiınem Vollerwerbstätigen gleichzustellen. vorgeschlagenen Form eıner Gesamtversorgungs-Rente durch-

aus erfüllen. S1e 1St VOTLT allem 1n Verbindung miıt der Anrech-
Teilhaberente Nnung VO  — Kindererziehungszeiten iıne familiengerechte Aus-

formung der ehelichen Lebensgemeinschaft über den Tod eines
a) ach bisherigem Recht ekommt der hinterbliebene Ehegatte der Ehegatten hinaus. Zugleich stellt S1e eıinen dem Gedanken der
neben seıner eigenen Erwerbstätigenrente eınen bestimmten Familiengemeinschaft durchaus nahestehenden Verknüpfungs-
Prozentsatz der Rente des verstorbenen Ehegatten als Hınter- modus der VO  = beiden Ehegatten erworbenen Renten dar
bliebenenrente. Fuür den Wıtwer gilt dies jedoch NUur dann, WENN Schließlich kommt in einer solchen Gesamtversorgungs-Rente
seıne verstorbene Frau den Unterhalt der Famiaıulie überwiegend uch in erheblichem alte ıne Anerkennung der 1m Familien-
bestritten hat Die Wıtwe ekommt Rente hne diese Einschrän- haushalt geleisteten Tätigkeit ZUuU Ausdruck.
kung Das Bundesverfassungsgericht hält ıne solche Dıifferen- Zusammenfassung: ach dem Tode eınes Ehegatten hat der
zıerung nach dem Geschlecht tür die Zukunft für verfassungs- überlebende Ehegatte Anspruch auf Hinterbliebenenrente 1n
widrig. Dıie Voraussetzungen für die Gewährung VO Hınter- Form eiıner Beteiligung der 4US5 Rentenanteilen beider Ehegat-bliebenenrente hätten für Mann und Frau gleich se1in: icn bildenden Gesamtversorgung; S1E ırd ıIn der Regel 117
Entweder gelte die erwähnte Einschränkung für beide Ehegatten Versicherungstfall gezahlt.der für keinen Von beiden.
Möglıch se1l reilich auch, fährt das Bundesverfassungsgericht
fort, dafß der Gewährung VOIl Hinterbliebenenrente ganz andere ewertungsmaßstäbe
Krıterien als bisher zugrunde gelegt werden. Hiıerbei sel TWa

a) ach bisherigem Recht beträgt die Hinterbliebenenrentedaran denken, ‚„dafß derjenige überlebende Ehegatte Hınter-
60 o der Rente des verstorbenen Ehegatten. Dies gilt sowohl fürbliebenenrente erhalten soll, der durch Betreuung der Kinder

der eigene Erwerbsunfähigkeit gehindert 1St oder BEeEWESCH 1St; die Wıtwe als auch tür den Wıtwer, wenn dieser Hınterbliebe-
erhält. Da die Hınterbliebenenrente jedoch der durchüberhaupt eıner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ferner könnte

danach differenziert werden, InW1ıeWeılt der hinterbliebene FEhe- eıgene Erwerbstätigkeit erworbenen Kente zusätzlıc geleistet
wırd, ekommt der erwerbstätig Ehegatte häufig CI -durch Alter, Berufsunfähigkeit oder Aufgaben ın der Famı- eblich mehr Rente als der, der nıcht erwerbstätig geEWESCHlie noch in der Lage ist”“,  CC iıne Tätigkeit auszuüben. Zu berück-

sıchtigen sejen in diesem Zusammenhang schließlich ber auch, 1St. Dieses Ergebnis ISt vieltach kritisıiert worden. Das Bundes-
verfassungsgericht hat dies in seınem Urteil VO 6.6.1978 mıiıtırd ausdrücklich betont, die Pläne ZU Autfbau eıner eigen-

ständigen Sıcherung der Frau 1n der Rentenversicherung, die mıiıt Rücksicht aut die verschiedenen Funktionen der Rente für VCI-

fassungsgemälß gehalten: Die Lohnersatztunktion der Rente ausder Retorm des Ehe- und Familienrechts zusammenhängen und
Erwerbstätigkeıit und die Unterhaltsfunktion der bisherigenlangfristige Vorarbeiten Zur Lösung der vielschichtigen Fragen

VOTrAauSSsSeTt (vgl Bd.39 der amtliıchen Entscheidungssamm- Hiınterbliebenenrente rechtfertigten ıne verschiedene Behand-
lung der amtlichen Sammlung, Seıten 346£.).lung, 191—1 93)

Die Sachverständigenkommission macht 1ın iıhrem Gutachten Dıie Sachverständigenkommission schlägt VOI, da{fß die Hın-

VO  3 der Möglichkeit, andere Krıterien als bisher für die Gewäh- terbliebenenrente auch künftig sowohl für die Wıtwe als uch
für den Wıtwer nach gleichen Ma{(stäben berechnet wırd (vglIUuNgs Von Hinterbliebenenrente einzuführen, Gebrauch und

knüpft ın ıhren Vorschlägen die Hınterbliebenenrente erstmals Nr 123) Über die Bewertungsmaßstäbe 1mM einzelnen konnte s$1e
sich jedoch nıcht einıgen.bestimmte Bedarfssıtuationen, 1n der Regel den- ©) Die Arbeitsgruppe ‚„„Soziale Siıcherung der Frau  : vertritt den

ten Versicherungsfall d} WI1E uch ON Voraussetzung für
Grundsatz, daß die Hınterbliebenenrente für beide Ehegattendie Leistung AaUusSs der Rentenversicherung 1St (vgl Nr 125) Dabei auch nach eıner Neugestaltung Einbeziehung der selbster-ırd auch die durch eıgene Erwerbstätigkeit erworbene Rente

ın die Hinterbliebenenrente MIt einbezogen. Fs wiırd vorgeschla- worbenen Einzelrenten gleich hoch seın sollte. Dıies nıcht NUur

hinsıiıchtlich der Berechnungsmadßstäbe, sondern auch dem BetraggCN, aus der dem überlebenden Ehegatten aus eiıgenem Recht nach Dıie Arbeitsgruppe 1St der Meınung, daß dies ausnahmslosstehenden Rente und der Rente, die der verstorbene Ehegatte
bekommen hätte, ıne Art Berechnungs-Fonds bılden, die gelten hat Eın anderes Ergebnis würde ıne NECUEC Ungleich-

behandlung zwischen Mannn und Frau schaffen. Geht INa  —- VO  —
SOgeNaNNTE Gesamtversorgung, der dem hinterbliebenen Ehp-
gatten eın bestimmter Anteil als Hınterbliebenenrente- den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts-in seinem Ur
chen wird. Man spricht daher auch VO  — Teilhaberente. Das bis- teıl VO 6.6.197/8 (vgl Bd. 48 der amtlichen Entscheidungs-

sammlung, Seıten 346{f.) aus, aßt sıch eiıne solche Ungleich-herige System der SOgENANNTLEN unbedingten Wıtwenrente ırd
ausdrücklich aufgegeben (vgl Nr 130) behandlung VO  - Mannn und Frau gerade 1mM Hınblick auf die

Neugestaltung der Hınterbliebenenrente als (jesamtversor-C} Die Arbeitsgruppe bejaht den Grundgedanken der Teilhabe- gungs-Rente nıcht mehr rechtfertigen.Durch den Verzicht auf die bisher für den Wıtwer geltenden
Einschränkungen und die Anknüpfung 1U noch den auch FEıne andere Frage ISt freilich, welche Finzelrenten und 1ın welcher
ON:! für die Gewährung VO  3 Rente entscheidenden Eintritt des Oöhe diese 1n den Gesamtversorgungs-Fonds eingehen. Hıer
Versicherungsfalles wird die Hinterbliebenenrente den übrıgen wird INnan davon ausgehen mussen, dafß jedenfalls die während

der FEhe erworbenen Rentenanteile einzubeziehen sind. Das giltIn der Sozialversicherung vorgesehenen Renten, insbesondere
also uch der Erwerbstätigenrente, weitgehend gleichgestellt. In nıcht L1UTI für die Rentenzeıten aus Kindererziehung, sondern
der Tat bedarftf tür die Gewährung VON Hınterbliebenenrente auch für die aUusS$s eıgener Erwerbstätigkeit. Ma{(stab sollte dabei

den überlebenden Ehegatten weıterer Voraussetzungen nıcht, der Gedanke des SOgENANNILCNH Mitverdienstes se1ın, Iso die Über-
wenn INan den eigentlichen Grund für die Gewährung VonNn Hın- legung, dafß jeder Ehegatte durch seıne Tätigkeit (se1 1M Er-
terbliebenenrente in der Gewährleistung der mıT der ehelichen werbsleben oder uch Hause) zugleich den Erfolgder Tätigkeit
Lebensgemeinschaft verbundenen Wahlmöglichkeit zwischen des anderen Ehegatten mitverursacht. Die Tätigkeiten beider
Erwerbstätigkeit und Haushaltsführung bzw Kindererziehung Ehegatten stehen, gleichgültig, W1ıe die Rollenverteilung inner-
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halb der Ehe VOTrgCNOMM wird, mehr oder wenıger in einem Benachteiligungen in der Rentenberechnungınneren Verbund.
Schließlich sollte ber auch dem berechtigten Interesse daran, den a) ach bisherigem Recht kann ım Zusammenhang mıiıt der
Lebensstandard der Famiılie uch nach dem Tod eınes Ehegatten Anrechenbarkeit VO Ausfallzeiten Benachteiligungen der

Frau kommen. Fuür Männer und Frauen gelten unterschiedlicheaufrechtzuerhalten, Rechnung werden. Dıies 1St durch
die Wahl eınes geeıgneten Prozentsatzes tür die Beteiligung Tabellenwerte, insbesondere für die ersten fünf Jahre selit dem
der Gesamtversorgung erreichen. Hıerbei 1St auf der eıinen Eıintritt 1n die Rentenversicherung hinsıichtlich der mMIıt Pflicht-

versicherungsbeiträgen belegten Monate SOWI1Ee für bestimmteSeıte das Interesse der Versichertengemeinschaft, eıne beitragS-
lose Einbeziehung des anderen Ehegatten nach Möglichkeit 1n beitragslose Ausbildungszeiten.

Die Sachverständigenkommission schlägt VOIL, diese 1-renzen halten, ebenso berücksichtigen W1e die Belange schiedlichen Tabellenwerte für Männer und Frauen in Zukunftder Familulıie. Fur den Normalfall der Famiıilie mıiıt Wwel Kindern
unı wen1gstens teilweiser eigener Erwerbstätigkeit beider El- vereinheitlichen (vgl Nr 129)

©) Diesem Vorschlag stiımmt die Arbeitsgruppe Ausschliefß-ternteile dürfte nıcht dahin kommen, dafß der überlebende
Ehegatte wenıger erhält, als Wenn ledig geblieben ware. ıch Geschlecht Orlentierte unterschiedliche Bewertungsmaß-

stäbe sınd MIt dem Gleichbehandlungsgrundsatz nıcht vereinbar.Beıi kinderlosen Ehen, 1n denen 1Ur eın Ehegatte erwerbstätig
BCWESECNH Ist, ware überlegen, ob nıcht möglicherweise auf- Zusammenfassung: Die Rentenberechnung mufß uch 1M
tretende Härten wenı1gstens für eıne estimmte Übergangs- Hınblick auf die Anrechenbarkeit VO Ausfallzeiten bei gleichen

Voraussetzungen gleichen Ergebnissen kornmen. Die hierfüreıt durch entsprechende Regelungen aufgefangen werden kön-
nen (vgl weıter die Ausführungen ber zusätzliche 1-21- bisher mıt Tabellenwerten belegten Zeıten sınd iın Zukunft für

Maänner und Frauen vereinheitlichen.stungen).
Zusammenfassung: Dıie Hınterbliebenenrente hat für die

Ehegatten gleich hoch se1in. Der Prozentsatz der Hinterblie-
benenrente ıst einzurichten, dafß 1mM Normaltall die Hinterblie- I Einzelfragen der Neuordnung
benenrente nıcht dıe öhe der selbsterworbenen Finzel-

sinkt. Mögliıcherweise auftretende Härten sollten durch Im folgenden werden einıge Probleme herausgegriffen, ih-
nen Fragen der Durchführung einer Neuordnung der sozıalenentsprechende Übergangsregelungen aufgefangen werden.
Sicherung der Frau erläutern.

Eigene Ansprüche Anrechnung von Kindererziehungszeiten
a) Das bisherige 5ystem der Hınterbliebenenrente 1St eın 5System a) Bisher iındet, W1E schon erwähnt, eine Anrechnung VO  > Kın-der abgeleiteten Kente Inzwischen gibt tür den Fall der | i
scheidung die eigene Rente aUl5 dem Versorgungsausgleich. Die dererziehungszeiten auf die Leistungen der Rentenversicherung
Meinungen darüber, ob und Inwieweılt diese Regelung auf die nıcht Das oll nach übereinstimmender Auffassung aller,
Hınterbliebenenrente allgemeın übertragen werden ollte, sınd die sıch der Diskussion der sozıalen Sıcherung der Frau betei-
geteilt. Das Bundesverfassungsgericht ordert, da{fß die Pläne ZU lıgen, anders werden.

Die Sachverständigenkommission trıtt für ine AnrechnungAusbau einer eigenständıgen Sicherung der Frau ın der Renten-
versicherung berücksichtigt werden (vgl Bd. 39 der amtlichen VO  — Zeıiten der Kinererziehung für den überwiegend erziehenden
Entscheidungssammlung, Seıite 193) Elternteil als ıktıve Pflichtbeitragszeiten eın Diese können daher

sowochl bei den Voraussetzungen als auch bei der öhe der RenteD)as Sachverständigengutachten schlägt eıne Mischung aus e1-
N sozıaler Sıcherung mMi1t Elementen der abgeleiteten Siche- wırksam werden. Die Zeiten der Erziehung VO  — Kindern sollen

nach Auffassung der Kommissıon einheitlich In öhe desrung VOL. Als „Normallösung“‘ oll der überlebende Ehegatte die
Durchschnittsentgeltes aller Versicherten bewertet werden. DieHınterbliebenenrente als eıgenen Anspruch erhalten (vgl

Nr 125) Beı besonderen Bedarfssituationen, W1e Kindererzie- Anrechnung oll sıch bıs Z vollendeten dritten Lebensjahr des
Kindes erstrecken (vgl Nr 127)hung und vorgerücktem Alter, wırd VON der Mehrheit der Kom-

mıssıon eıne Rente ÜAhnlich WI1e€e bisher — 1n öhe eiınes be- C) ach Meınung des Arbeitskreises kann den Überlegungen der
stımmten Prozentsatzes der Anwartschaften des verstorbenen Sachverständigenkommission mıt Ausnahme des Anrechnungs-

zeıtraums zugestimmt werden. Di1e Beschränkung auf ıne An-Ehegatten gewährt (vgl Nr. 124)
C) Dem schliefßt sıch die Arbeitsgruppe Die zuerkannten An- rechnung VO  — NUur drei Jahren Je ınd reicht nıcht aus Macht

INan mıiıt dem Gedanken n  ‚$ die Erziehung VO  — viıer Kiındernsprüche auf Hınterbliebenenrente sollten grundsätzliıch eıgene
Ansprüche se1n; als SOZUSagcCcNh echte Versicherungsansprüche einer vollen Erwerbstätigkeit gleichzustellen, ware eıne Anrech-
sollten S1ie eın eıgenes Versicherungsverhältnis begründen. Das NUNg VO  3 mindestens sıeben Jahren Je ınd nötıg (vgl oben 111

©)) Dies wırd auf längere Sıcht jedenfalls 1Ns Auge gefalt werdenbedeutet, daflß S1e 1mM Gegensatz ZUur geltenden Regelung der Hın-
mussen. orerst scheint dies freilich nıcht realisierbar seıin.terbliebenenrente auch be] Wiıederheirat grundsätzlich nıcht
Trotzdem sollte I1l eınen deutlichen Schritt 1n diese Rıchtunguntergehen. Allerdings sollte überlegt werden, ob hıer nıcht doch
gehen. ach Meınung der Arbeitsgruppe sollte iInNnan Je iınd —-in gew1issem Rahmen Einschränkungen angebracht siınd. Auf der

anderen Seite bedeutet die Eigenständigkeit der Ansprüche miıindest üunf Jahre anrechnen.
Zusammenfassung: Einem Elternteıil, der sıch überwiegendselbstverständlich, da{fß Leistungen CTST; W1e€E 1M Rentenver-

sicherungsrecht auch, bei Vorliegen eines Versicherungsfalles CI - der Erziehung VO  — Kindern wıdmet, werden ıktive Pflichtbei-
Warietr werden können. Damıt vertragt sıch 1ne Ausgestaltung tragszeıten 1n öhe eınes Durchschnittsentgeltes aller Versicher-

ien für ünf (sieben) Jahre Je Kind gutgeschrieben.der Rente in besonderen Bedarfstfällen als abgeleitete Rente, VOI-

gleichbar mMiıt der bisherigen Wıtwenrente.
Zusammenfassung: Ansprüche auf Hinterbliebenenrente sınd Gemischtes System

grundsätzlich eiıgene Ansprüche, die eın eıgenes Versicherungs-
verhältnis begründen. A) ach bisherigem Recht ekommt jeder Ehegatte nıcht NUurT,
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solange beide Ehegatten leben, die iıhm 1 Falle der Invalidıität liären Gesamtzusammenhang, S1e sind aufgrund eıner gemeinsam
und des Alters aufgrund seıner eigenen Rentenanwartschaften vorgenomMMENCN Rollenverteilung erwachsen und können daher
zustehende Rente. Auch nach dem Tode eines Ehegatten be- auch nıcht isoliert betrachtet werden. S1€e gehören 1n eınen Ver-
kommt der überlebende Ehegatte weiterhin seıne eıgene Rente bund, s1e unterliegen eiıner Gemeinschaftsbezogenheit, WI1eEe dies
zuzüglich eınes bestimmten Betrages aus der Rente des VerSIOr- der Gedanke der Bildung eınes Gesamtversorgungs-Fonds
benen Ehegatten als Hiınterbliebenenrente. Fuür den Wıtwer gilt durchaus überzeugend wiedergibt. Dem steht uch nıcht CNTIZE-
das, W1€e schon ausgeführt worden 1St; NUur mıiıt Einschränkungen. gCH, daß dieser Charakter als Gemeinschaftsrente YSLI 1m Hınter-
Das Bundesverfassungsgericht hat eın solches Nebeneinander bliebenenfall deutlich hervortritt, WENNn einer Art Schlußab-
VO  — verschiedenen Renten für zulässıg gehalten der Vor- rechnung über die entstandenen Rentenanwartschatten kommt.
auUSSELIZUNgG, da{fß 1eSs mıt dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Während der bestehenden Ehe sollte CS; ahnlich W1€ sıch das auch
Grundgesetzes in Einklang gebracht wiırd, das Urteil VO: in dem Gedanken der SOgENANNIECN Zugewinngemeinschaft aus-

drückt, dabei Jeiben, da{fß jeder Ehegatte die Rente erhält, dieJuniı 1978 (Bd der amtlichen Entscheidungssammlung, Seıten
3461f.), das 1mM übrigen ausdrücklic auf die in dem Wıtwerren- ıhm aufgrund seiner eıgenen Ansprüche zusteht. Hinsichtlich
ten-Urteil VO  - 1975 entwickelten Grundsätze hingewiesen hat einıger tür die Teilhaberente notwendiger Ergänzungsregelungen
(vgl Bd der amtlichen Entscheidungssammlung, Seıten (vgl 111 und 6)
16941f.). Im übrıgen wiırd auf die ben 111 Z gemachten Zusammenfassung: Während der bestehenden Ehe erhält Je-
Ausführungen hingewiesen. der Ehegatte die ıhm A0 seiınen eıgenen Ansprüchen zustehende

Die Sachverständigenkommission schlägt für die Behandlung Rente. YSt nach dem Tod eınes Ehegatten erhäalt der überle-
der selbst erworbenen Rente eın gemischtes 5System VOT Auch bende Ehegatte eınen bestimmten Anteıl der SOgENANNTEN Ge-
für die Zukunft oll daran festgehalten werden, dafß Lebzeiten SaMTtversorgung.
beider Ehegatten jeder seıne selbst erworbene Rente erhalten oll
(vegl. Nr 122) Nur wWwWenn eıner der Ehegatten stirbt, soll öhe der enteanderes gelten: Es wird ın diesem Fall eın neuartiger Verknüp-
fungsmodus zwischen eigener Rente un! Beteiligung der

a) Bisher ekommt eın Ehegatte, ihm die SOgCNANNTE großeRente des verstorbenen Ehegatten vorgeschlagen, nämlich die
Einbeziehung der eıgenen Rente in die Hınterbliebenenrente in Wıtwenrente zusteht, Hinterbliebenenrente in öhe — 60 %o
Form der SOgENANNTEN Teilhaberente (vgl. Nir. 129) Die uU1r- der Rente des anderen Ehegatten zuzüglıch seiner eıgenen Rente
sprünglichen Einzelanwartschaften werden mıt dem Tode eines iın voller öhe Der nichterwerbstätige Ehegatte steht sıch Iso
Ehegatten zZzu bloßen Berechnungsposten, ähnlich dem Vermögen schlechter als der erwerbstätige, eın Ergebnis, das vieltach kriti-
der Eheleute, das in die Berechnung des Zugewinnausgleichs fällt sıert wird.
(vgl oben unter 111 2b) Diese Lösung der Hıinterbliebenenrente Die Sachverständigenkommission siıecht 1n ihrem Gutachten
ırd ın dem Sachverständigengutachten als SOgCENANNLE ‚Grund- die Teilhabe der AaUS Anwartschaften beider Ehegatten auf-
torm 2u diskutiert (vgl Nr 1822 SOWI1e oben {11 2 grund VO Erwerbstätigkeit und Kindererziehung gebildeten
Abgelehnt wird in dem Gutachten die SOgENANNTE Grundtorm Gesamtversorgung VOT. S1e hat sıch jedoch weder dazu, 1n wel-
I nach der sıch dem bisherigen Nebeneinander verschiedener hem Umfang die Anwartschaften in die Gesamtversorgung auf-
Renten grundsätzlich 1mM Hınterbliebenenfall nıchts äandern oll gwerden ollen, noch ZUu!r öhe des Anteıls der
Unter bestimmten Voraussetzungen erhält der überlebende Fhe- Gesamtversorgung endgültıg entschieden, sondern hat drei Varı-

ZUuUr Diskussion gestellt:— allerdings Anrechnung VO  - FEinkommen — 1ne
Hınterbliebenenrente 1in öhe eınes bestimmten Prozentsatzes Nach der Auffassung eıner SOgENANNTIEN Gruppe oll der über-
der Erwerbsunfähigkeitsrente des Verstorbenen. lebende Ehegatte 75 o der ın der Ehe erworbenen Anwartschaf-

ten erhalten. Die außerhalb der Fhe erworbenen AnwartschaftenAbgelehnt wırd auch die SOgENANNILE ‚„‚Grundtiorm 3u’ das Modell
des laufenden Splittings VO  — Rentenanwartschaften. Hıer hat Je=- Jeiben dem, der sS$1e erworben hat, 1n voller She
der Ehegatte spater als Hinterbliebenenrente den est des nıcht ach Auffassung eıner Gruppe erhält der überlebende Ehegatte
weggesplitteten Teıls seıner Anwartschaften zuzüglıch der 75/ der ın und VOTL der FEhe erworbenen Rentenanwartschaften.
Summe aller ıhm zugesplitteten Anwartschaften des anderen ach dieser Auffassung wuürde sıch also der überlebende Fhe-
Ehegatten. Eın Modell, das Iso eıner Art fortlaufender ‚, Aus- 9 wenn VOTLT der Ehe wenıger Anwartschäften erworben
einandersetzung“‘ mıt gegenselt1g abrufbarem Kontostan: hat, besser als nach der Auffassung der Gruppe stehen; schlech-
tührt ter würde der Ehegatte stehen, der mehr Anwartschatten als der
Abgelehnt wiırd schließlich uch die SOgENANNTEC „„‚Grundform 4u, andere 1ın die Ehe eingebracht hat
ach der für den Haushalt ührenden und nichterwerbstätigen ach Auffassung einer Gruppe erhält der überlebende Ehegatte

‚War 1Ur 70 % (65 Yo) der VO  3 beiden Ehegatten insgesamt inEhegatten Beıträage auf der Grundlage VO  - 30% des Einkommens
des anderen Ehegatten ZWangsweıse ZUuUr eigenen Pflichtversiche- und VOT der FEhe erworbenen Rentenanwartschatften, dies jes
rung entrichtet werden mussen. Man spricht bei dieser Lösung doch verbunden mıt eıner Garantıe seiner selbsterworbenen
Von einer Pflicht-Mitversicherung für den haushaltführenden Rentenansprüche 1n öhe VO 100 %o (vgl Nr. 123)
Ehegatten. ©) Welche der reı Varıanten den Vorzug verdient, hängt 1n be-
C) Auch die Arbeitsgruppe „„Soziale Sicherung der Frau  €6 eım sonders hohem alse VO Prognosen und Berechnungen der ren-

Kommissarıat geht 1Im wesentlichen VO  —_ dem 1M Sachverständi- tenmäßigen Auswirkungen bestimmter Ausgangszahlen ab
gengutachten als „„‚Grundtorm 2u bezeichneten Modell aus Die- Diese lassen siıch Z eıt jedoch MNUr sehr schwer abschätzen.

Schon Jetzt aflßt sıch jedoch9 dafß alle drei ın dem Sachver-SCS Modell bietet besonders 1e] Freiheit in den Gestaltungsmög-
lichkeiten und 1St daher uch besonders gut geeıgnet, 1mM Rahmen ständigengutachten dargestellten Varıanten Nachteile haben, die
der Neuordnung der sozıalen Sicherung der Frau die oben eNTt- in irgendeiner Weıse auszugleichen sind.
wıckelten Grundsätze einer familiengerechten Lösung VOI- Die Arbeitsgruppe sıeht hre grundsätzlichen Überlegungen
wirklichen. konsequentesten 1n der Varıante der Gruppe verwirklicht. In

die (‚esamtversorgung sollten [1UT! die iın der FEhe selbst erworbe-Die Anwartschaften der Ehegatten NISTLA:  en demselben tamı-
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nen Anwartschaften, se1l es aus Erwerbstätigkeit, se1l AUS Kın- eın Sat7z VO  — %s WI1e C ZUT: eıt als Prozentsatz für die unbe-
dererziehung, tallen. Das berücksichtigt die Dauer der Ehe und dingte Wıtwenrente gehandhabt wırd, niedrig ware. Unter
erlaubht C5S, möglıche Einbufßen des mehrverdienenden Ehegatten Zugrundelegung der 111 3C entwickelten Maßsstäbe,
durch den Gedanken des Miıtverdienstes rechttertigen. Die Berücksichtigung terner des finanzıell wahrscheinlich TragbarenFälle, in denen einem tühlbaren Absinken des mehrverdie- wırd eın Anteıl der Gesamtversorgung ın Öhe VO On
nenden EhegattenÖ die Grenze dessen, W as als Ledi- vorgeschlagen.
CI erhalten hätte, kommen könnte, sind siıcher nıcht sehr zahl- FEın Wegfall der Hınterbliebenenrente 1mM Falle der Wiederheirat,
reich. Im Normaltall der Familie mıiıt wWwel Kindern und W1e bisher vorgesehen lSt;, kommt für die vorgeschlagenewenıgstens teilweiser Erwerbstätigkeit beider Ehegatten wird Ausgestaltung der Hınterbliebenenrente als Rente 0N eigenemdies nıcht geschehen. Kann ıne ErwerbstätigkeitnBeruts- Recht nıcht 1ın Frage. Trotzdem gibt die Arbeitsgruppe ‚„„Sozialeoder Erwerbsunfähigkeit nıcht ausgeübt werden, kommt ıne Sıcherung der Frau  <C edenken, ob INan nıcht Falle der
Sonderbedarfsrente (vgl 5C) ın Betracht. Schliefßlich ware, Wiederheirat ıne Minderung der Ansprüche aUS der Teilhabe,WwW1ıe schon erwähnt (II C) überlegen, ob nıcht möglicherweise IWa m0%, vorsehen ollte, Ungereimtheıiten verme1-
auttretende Härten wenı1gstens für ıne bestimmte Übergangs- den
zeıit — durch entsprechende Regelungen aufgefangen werden Zusammenfassung: Der überlebende Ehegatte erhä.ltl neben
können (vgl I11 3c) In den arüber hınaus verbleibenden eıgenen, außerhalb der Fhe erworbenen Ansprüchen, einen An-
wenıgen Fällen, 1ın denen sıch die Beschränkung der Eın- teıl der Gesamtversorgung ın öhe VO  — 70% Im Falle der
beziehung auf die 1n der FEhe erworbenen Anrechte negatıv aus- Wiederheirat des hinterbliebenen Ehegatten 1St überlegen, ob
wiırkt, wırd Inan besondere Vorkehrungen ELTW. 1n Form eiıner sıch nıcht der Anteıl der Gesamtversorgung beider Ehegattenfreiwilligen Zusatzversicherung ZzZumuten können, eın tühl- 5 % (10%) vermındern sollte.bares Absinken des ınkommens des überlebenden Ehegattenvermeiden. BedarfssituationDie Einbeziehung auch vorehelicher Anwartschaften wırd nıcht
befürwortet. S1e hätte ‚War den Vorteıl, dafß bei kinderlosen Ehen a) Die bisherige Wıtwenrente 1St als unbedingte Wıtwenrente
sıch die nichterwerbstätige Ehefrau gegenüber der geltenden ausgestaltet, S1E wırd nach dem Tod des erwerbstätig BCWE-Regelung (60% VO  — der Rente des Mannes) Umständen CTr- Ehemannes unabhängig davon, ob der Versicherungsfallheblich besser steht, dies ware ber miıt dem Nachteil verknüpftt, in der Person der Wıtwe vorliegt oder nıcht, ausgezahlt.da{fß der erwerbstätige Ehegatte 1M Hınterbliebenenfall nver7 Dies oll nach übereinstimmender Auffassung nahezu aller Vor-
hältnısmäßig stark absinkt. schläge ZuUur Neuordnung der sozıalen Sıcherung der Frau gean-

dert werden.FEıne absolute Garantıe der selbsterworbenen Rentenansprüche
wiederum würde eın Element der Ungleichbehandlung 1ın die ach Auffassung der Sachverständigenkommission soll der
Hınterbliebenenrente hineintragen und damıt das ausdrücklich hinterbliebene Ehegatte grundsätzlıch eıgene Rentenleistungen
VO Bundesverfassungsgericht der Neuordnung mıiıt auf den Weg NUur annn erhalten, WenNnn bei ıhm Beruts- oder Erwerbsunfähig-gegebene Ziel, möglichst e] Gleichbehandlung zwischen W ıt- keit eingetreten 1St oder WENN die Altersgrenze erreicht hat
wer und Wıtwe verwirklichen, wieder ın Frage stellen (vgl (vgl Nr 123) Dies würde wesentlichen Eiınsparungen führen,uch oben I11 3c) [ )ıe bisher schon beklagte Ungleich- WI1e schon hıer angemerkt werden darf
behandlung zwischen dem erwerbstätigen und dem nıchter- C) Auch die Arbeitsgruppe „Soziale Sicherung der Frau  « chliefßt
werbstätigen Ehegatten, häufig Iso der niıchterwerbstätigen sıch dem an S1e sıeht die hıermit erDundenen Nachteile, erblickt
Hausfrau, würde durch ıne solche Garantıe noch verschärft darın ber eıne notwendiıge Konsequenz der Gleichbehandlung

VO  S Mann und Frau, die siıch nıcht 1Ur auf Vorteile erstrecken
Wiıtwenrente selbst führen.
werden: Sıe würde einer Ungleichbehandlung innerhalb der

darf, sondern uch die damıt verbundenen EinschränkungenFs oibt 1aber noch Gesichtspunkte anderer Art, die ıne nehmen MUu
Mindestrente dieser Art sprechen. „Gewiıinner‘‘ waren VOr allem Zusammenfassung: Der überlebende Ehegatte erhält 1m Nor-
die Wıtwer, die ‚„Verlierer“‘ nahezu ausschließlich Frauen. Das malfall NUur annn Rentenleistungen, wenn berufs- oder CI-
wıiederum könnte Z Folge haben, da{fß der nichterwerbstätige werbsunfähig 1St oder Wenn die Altersgrenze erreicht hat
Ehegatte sıch stärker als biısher 1Ns Erwerbsleben gedrängt fühlen
mMu Hiıerauf 1St schon verschiedentlich Mıiıt Nachdruck hinge-
wıesen worden. Fıne sölche Wırkung ware ber durchaus nıcht Sonderbedarfsrente
famılienfreundlich, uch Wenn inan edenkt, dafß die Fälle, 1ın de- a) Ein Wegfall der hbisher geltenden unbedingten Wıtwenrente
nen eıne absolute Garantıe der selbst erworbenen Ansprüche wiırft die Frage auf, ob nıcht uch außer 1ImM Falle O Beruts-
fühlbar ZU) Tragen käme, nıcht sehr zahlreich sınd. Die gele- oder Erwerbsunfähigkeit oder Falle des Erreichens der
gentlich veäußerte Befürchtung dagegen, die Getahr eınes möglı- Altersgrenze be] besonderen Bedartfssituationen Rente gezahlthen Absinkens könnte VO Heıraten abhalten, dürfte diesen werden sollte. Eıne Reihe VO  3 Modellen befaßt sıch mıt dieser
Gesichtspunkten gegenüber nıcht 1Ns Gewicht fallen. Gegenüber Frage und sıeht entsprechende Regelungen VO  —

Befürchtungen dieser Art erscheint wahrscheinlicher, daß sıch b) ach den Vorschlägen der Sachverständigenkommission oll
der Wunsch, uch dem vielleicht kınderlos bleibenden nıchter- der hinterbliebene Ehegatte uch dann ıne Rente erhalten, wenn
werbstätigen Ehegatten durch die Ehe Rentenanwartschaften bei ıhm die besondere Bedartfssituation der Kindererziehung oder
verschaffen, durchsetzen wırd Dies mehr 1n Verbindung des vorgerückten Alters vorliegt. Voraussetzung oll se1ın, dafß
mıiıt dem Gedanken die Möglichkeit der besonderen Zusatz- der überlebende Ehegatte Kinder 1M Alter hıs bzw
versicherung Zur Abdeckung eınes solchen Rısıkos (vgl n Icnın erzieht oder beim Tod des anderen Ehegatten oder beim
111 6) Wegftall eıiner RentenKindererziehung oder Invalidität be-
Hınsıchtlich der Ööhe des Prozentsatzes 1St die Arbeitsgruppe reıits (50, 55) Jahre alt 1St und kein ausreichendes rwerbsein-
der Meınung, dafß die VO  } Varıante vorgeschlagene Beteiligung kommen hat ach Auffassung der Mehrheit der Kommuissıon
1n öhe VO  — 75 o LWAas hoch gegriffen ISt. Rıchtig ISt; daß oll die Rente Kipdererziehung und vorgerückten Alters
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ın Ööhe VO  - 75 o der Rentenanwartschaften des Ver- daß E AT bleiben mussen. In ersier Lınie, fordert
storbenen Ehegatten gezahlt werden. Eın Teil der Kommissıon INan, musse die Versichertengemeinschaft selbst versuchen, be-
verlangt für diese Rente das Vorliegen zusätzlicher Vorausset- stımmte Kosten nach dem Versicherungsprinzip abzudecken.
ZUNgCN, ELW. die vorherige Erziehung VO  - Kındern oder die Die Sachverständigenkommission geht davon auUs, dafß eın Teil
Ausschöpfung der nach dem Arbeitsförderungsgesetz möglichen der Mehrkosten durch die vorgeschlagenen Verschiebungen,
Maißsnahmen (vgl Nr 124) VOT allem durch den Wegftall der unbedingten Wıtwenrente, auf-
C) Di1e Arbeitsgruppe „Sozıale Sicherung der Frau  €< schließt sıch gebracht werden könne. Eın Rest, der VOT allem durch dıe An-
diesem Vorschlag mıiıt den erwähnten Moditfikationen eines Teıls rechnung VO Kindererziehungszeiten entsteht, soll VO' Staat
der Kommissıon Auch S$1e befürwortet Falle eıner beson- werden (vgl uch Art Grundgesetz, $ A 21 Sozial-
deren Bedartssituation Kindererziehung oder VOT- gesetzbuch).
gerückten Alters (45 die Zahlung eıiner Rente, wenn schon C) uch die Arbeitsgruppe „„Soziale Sıcherung der Frau  << geht
vorher Kinder CIZOSCH worden sind bzw die nach dem Arbeits- VO  3 dem Grundsatz aus, daß die Rentenversicherung zunächst
förderungsgesetz mögliıchen Mafßnahmen ausgeschöpft wurden. versuchen mußfß, die Mehrkosten der Neuordnung selbst aufzu-
Dies sind leider nıcht selten VoOorkommende Härtefälle, die sıch bringen. Nur hılfsweise, als_o 1L1UT da, ine Deckung nach dem
innerhalb des gewählten Lösungsansatzes 1Ur auf diese Weiıse be- Versicherungsprinzip nicht erlangen ISt; wırd INnan Staatszu-
irıedigend lösen lassen. uch der Mehrheitsentscheidung, der schüsse 1Ns Auge tassen dürfen Gerade ber für die Fınanzıerung
Berechnung die Rentenanwartschaften des verstorbe- der durch die Anrechnung VO  — Kindererziehungszeiten EeNTISTE-
nen Ehegatten zugrunde legen, wırd zugestimmt. Hınsichtlich henden Mehrkosten wird Inan Steuermuittel 1n Anspruch nehmen
der öhe wırd jedoch W 1e€e bei Teilhabe der Gesamtversorgung mussen. Inwıeweıt dies freilich nöt1ıg seın wırd, wırd INa  3 eıner

dem Berechnungssatz VO  ; 70 % testgehalten. Gesamtdebatte überlassen mussen, die über den Ausgleich der
Zusammenfassung: Der hinterbliebene Ehegatte erhält ıne Lasten tühren 1St; welche Familien mıt Kıiındern auf sıch neh-

Rente in öhe VO  3 o der Rentenanwartschaften des inen
verstorbenen Ehegatten, WenNnn eın 1[1d 1m Alter bıs Jah- Zusammenfassung: Dıie Finanzıerung der durch die Vor-
ren erzieht oder wWenn beım Tod des anderen Ehegatten oder schläge entstehenden Mehrkosten sollte die Versichertengemein-
e1ım Wegfall eıiner Kente,wegen Kindererziehung oder Invalıdi- schaft, SOWeıt irgend geht, selbst LıTagcCNh. FEın Teil der Kosten
tat 45 Jahre alt 1St und keın ausreichendes Erwerbseinkommen WITF.: d sıch durch Eınsparungen aufbringen lassen. In einem be-
hat Voraussetzung 1St terner entweder die vorherige Erziehung stımmten Rahmen, gerade 1M Zusammenhang MIt der Anrech-
Von Kindern oder die Ausschöpfung der nach dem Arbeitsförde- nung VO  = Kindererziehungszeiten, wiırd INan Steuermittel in An-
rungSgeSETZ möglıchen Mafßnahmen. spruch nehmen mussen. Wıe weıt dabei gehen ISt; wiırd INna  —

eıner Gesamtdebatte überlassen mussen, die über den Ausgleich
der Lasten tühren ISt, welche Famıilien MIt Kindern auf sıchFreiwillige Zu;atzversicherung nehmen.

a) Je nachdem W1e€e gro(fß nach den einzelnen Modellen ZAUE
Neuordnung der sozıalen Sıcherung der Frau die Einbußen, 1NS-
besondere für kinderlose Ehegatten (verglichen mMıt dem ısheri- Schlußbemerkung
ZEN Recht) sınd, entsteht eın Bedürfnis, durch ıne Zusatzversı1ı-
cherung die Leistungen AauUus der Rentenversicherung FEıne Neuordnung der sozıalen Sicherung der Frau, die iıne über-
erganzen. zeugende Lösung für ıne zeitgemälße Integration der Familie 1n

Innerhalb der Sachverständigenkommission schlägt ıne Mın- die Rentenversicherung eistet, hebt 11Ch die Glaubwürdigkeit
erheit VOT, den erwerbstätigen Ehegatten verpflichten, ftür der Sozialversicherung selbst. S1e starkt die Zuversicht, dafß
den nichterwerbstätigen Ehegatten Beıträge Zur Rentenversiche- natürlic gewachsenes und sinnvoll gegliedertes System eıner
IUuNg ausschließlich für den Hınterbliebenenfall zahlen (Hın- personenbezogenen soz1ıalen Siıcherung, das sıch gerade Sterbliebenenzusatzversicherung, vgl Nr 126) seıner Ditferenziertheit ewährt hat, sıch aus sıch selbst heraus
C} ach Meıinung der Arbeitsgruppe „Sozıale Sicherung der kann und iın der Lage ISt, diejenigen Kräfte, die für
Frau  CC sollten die Möglichkeiten für ıne solche Sıcherung, durch die Bewältigung der Zukunftsaufgaben braucht, in sıch selbst
die sıch für den hinterbliebenen Ehegatten die erwartenden wecken und lebendig erhalten. Es würde sıch damıt jedem Sy-Leistungen au der Rentenversicherung erhöhen, ausgebaut WeTr- stem eıner Einheitsrente überlegen erweısen. Einheitssystemeden Zur Pflicht sollte ıne solche zusätzliche Beitragsentrich- sınd mMiıt iıhrer Tendenz Zur schematischen Nıvellierung auf die
tung jedoch nıcht gemacht werden, wobei reilich überlegen Dauer nıcht 1n der Lage, der Vielfalt der Lebenssituationen und
ware, W1e Inan einem miıßbräuchlichen Spekulieren auf dıe SO- Lebensbereiche gerecht werden.
zıalhılfe beikommen könnte, ebenso WwW1e€e selbstverständlich uch Falsch ware C: sıch Jjetzt NUur halbherzigen Schritten CNLTL-tür echte Härtefälle ine Regelung gefunden werden mMUu schließen. Fın eilfertiges und nach allen Seıten hın opportunist1-Zusammenfassung: Ehegatten, VO  S denen eıiner nıcht Cr-

werbstätig 1St und die keine Kıinder haben, mussen 1n verstärktem sches Verdecken der korrekturbedürftigen Nnsätze wurde die
Neuordnung der sozıalen Sıcherung der Frau nıcht wirklich Wwe1l-aße die Möglichkeit erhalten, die erwartende Rente durch

zusätzliche Beıitragszeıten S: Rentenversicherung tür den nıcht- terbringen. Es würde 1M übrigen uch den Bürger mehr
verwırren, als dafßß seın Vertrauen 1n die Lebenstähigkeit deserwerbstätigen Ehegatten aufzustocken. Rentenversicherungssystems bestärken könnte. Aufgabe der
Neuordnung 1ST daher, den Mut einem deutlichen Schritt
iın die richtige Rıichtung findenFinänzierung
Hıerzu gehört auch, daß INnan da, seın muß, VOI notwendi-

a) Schon bhisher zahlt der Staat für die Erfüllung eıner ganzcen SCH Einschränkungen nıcht zurückschreckt. So wırd man nıcht
Reihe VO  — Aufgaben erhebliche Zuschüsse 1in die Rentenvers1ı- umhin können, 1n bestimmten Fällen — eLtIwa bei kinderlosen
cherung. Freilich wiırd uch immer wıeder darauf hingewiesen, Ehepaaren, bei denen 1Ur eın Ehegatte erwerbstätig 1St VeOer-



252 Theologische eitfragen
mehrte Aufwendungen ZUZUMUCCNH, wenn der erreichte Lebens- ben, überhaupt die Voraussetzungen dafür schaffen, daß
standard uch nach dem Tode eınes Ehegatten gehalten werden eıne durchgreifende Neuordnung der sozıalen Sicherung der
oll Der Mut, hıer Einschränkungen ZUgunsten derjenigen, VO  ; Frau innerlic ANSCHOMMCN werden kann, dürfte ebenso wichtig
denen schon seıt Jlangem eıne kaum noch zumutbare Opfterbe- WI1e die Entwicklung der Modelle selbst se1ın. Beides ZUsammen
reitschaft gefordert wırd, verlangen, Zzaählt auf längere Sıcht TSLT kann eıner solchen Neuordnung ZU Erfolg verhelfen.

den unverzichtbaren Voraussetzungen für das Gelingen eıner Die Kırche wırd sıch nıcht nehmen lassen, diesen wichtigen
grundlegenden Neuordnung der sozıalen Siıcherung der Frau Fragen uch weıterhın ıhren Beıtrag eisten.
Freilich 1ST dies nıcht allein iıne Angelegenheit VO  e} (sesetzesan-
derungen, sondern 11Ch ıne Frage des öffentlichen Bewußfßtseins. Zusammenfassung: Der Erfolg der Neuordnung der soz1ıalen O1-
Hıer kann I11all ‚WT feststellen, dafß die Aufgeschlossenheıit für cherung der Frau wiırd etzten Endes davon abhängen, ob pC-
die Bedeutung der Famiıulıie 1m Hınblick auf die Rentenversiche- lıngt, eın Bewulßfitsein entwickeln, das auch Optern
un durchaus wächst. Dıies reicht jedoch bei weıtem noch nıcht. wichtiger Lebensinteressen der Gemeinschaftt willen, hier der
Das öftfentliche Bewulßfitsein 1St stark auf die Erlangung mMate- Lebenschancen der Famıilie, rahig 1St. Auf lange Sıcht wiırd das
reller CGuter fixıert, daf sehr schwer ISt, Verständnis tür dıie eıner Frage der Glaubwürdigkeit des natürlic gewachsenen
Notwendigkeit finden, uch einmal Opfter bestimmter, für und sınnvoall gegliederten Systems eıner personenbezogenen
die Gemeinschaft wichtiger Lebensinteressen willen bringen. z1alen Siıcherung. Dıies erhalten, sollte eines der wichtigsten
Diese Zusammenhänge deutlich machen und für ıne fßsı- Ziele se1ın. Abzulehnen 1St die schematische Einheıitsrente, die auf
SUuNng des heute stark verbreıiteten Anspruchsdenkens WeTI- die Eigenständigkeit der Lebensbereiche keıine Rücksicht nımmt.

Theologische eıtfragen

Fucharıstie rCc Theologie
Der ründonnerstagsbrief des Papstes und die gegenwartige Eucharistietheologie (I)
Waren unmuattelbar nach dem Gründonnerstagsbrief an dıe brief die bischöflichen Miıtbruüder auf dem Hınter-
Priester ım etzten Jahr zahlreiche Stellungnahmen UN grund der zeitgenössischen theologischen Debatte ZU
Reaktionen verzeıichnen, hlieb es das diesjährige Thema Eucharistie/Herrenmahl hest.
Schreiben Johannes Pauls IT. dıe Bischöfe über (G2= Dem Versuch eıiner ersten generellen Charakterisierung
heimnıs un Verehrung der Eucharıstie (Vgl. HK, Aprıl (I) tolgt der 1nWweIıls auf die starke Bekräftigung des
1980, 188—-1968) eher stazll. So bietet sıch jenseits emphati- I1 Vatikanıischen Konzıils un:! seıner lıiturgischen Reform-
scher Zustimmung oder polemischer Ablehnung dıe anlıegen I1) der die angewandte theologische Argu-
Chance, dıe päpstlichen Aussagen einer sachlichen Analyse mentationsmethode iın erheblicher Distanz steht.
auf dem Hintergrund der NEeEUETEN Eucharistietheologie Dann sollen die 1M Brief hervorgehobenen Themen Amts-
unterziehen. 1Ine solche ausführliche Analyse ıst ansgeE- priıestertum IV) und Opfercharakter der Eucharistie
EISIECN, enthält doch das Papstschreiben sowohl In theolo- un:! schliefßßlich die Relevanz dieses Briefes für die ökume-
gischer 01€ ıIn liturgisch-praktischer Hinsicht wichtige Al nıschen Bemühungen (VI) angesprochen werden.
zentsetzungen, dıe für dıe Kırche VDOoNn eıinıger Bedeutung
SeiIn dürften. Theodor Schneider, Professor für Dogmatıik

der Theologischen Fakultät der Unımversität Maınz, ist Geistliche Ermutigung,
mehrmals mMA1t Veröffentlichungen ZUTr Eucharıistietheolo- deutliche re
g1e dıe Öffentlichkeit Wır bringen seinen Bet1-
LYAQ in ZWEL Teilen: der Teil In diesem Heft beschäf- Wenn INan dazu das kliterarische Genus dieses Papst-
tıgt sıch mMit mehr allgemeinen Fragen Inhalt Un schreibens bestimmen möchte, ergeben sıch einıge
Methode des Papstschreibens. Der Zzayeıte Teil ım Juniheft Schwierigkeiten. IDenn Inhalt un! Stil lassen siıch nıcht
z ird sıch staärker den theologischen Einzelthemen WeNn- ohne weıteres eıner einheitlichen Kennzeichnung 7zuo0rd-
den nen

(Ganz offenkundıg 1St s eın Anliegen des Papstes, iın eıner
Die tolgenden Ausführungen wollen in aller Vorläufig- ausführlichen gesstlichen Ermutigung seınen Brüdern 1mM
Z n einıge Beobachtungen aussprechen, die sıch auf- Bischofsamt eın persönliches Glaubenszeugnis ZU zen-

drängen, WENN INa  3 den päpstlichen Gründonnerstags- tralen Geheimnıis der Eucharistie geben un siıch dabei


